
20 4 B 268 6507 019 6507 018 253 10,000 2.530 2 - 3

21 4 B 267 6507 018 0657 016 43 10,000 430 5 - 12

Stationie-
rung

Stationie-
rung

Lfd.
Nr.

Meistere
i

Straße Örtlichkeit Länge
in

Breite
in

Fläche      in
m2

Abstand
vom Fahr-

Abg. L 156 -
Michelbach - Abg. L
145 (linksseitig)

Abg. L 145 - Schmelz -
(rechtsseitig)

Druckstand: 2020.11.03

22 4 L 143                       6606 069 6606 026
zw. 4
und
19m

573 5

23 4 L 145                        6507 018 6507 037 491

24 4 L 145                        6507 018 6507 037 ? ? ? ?

25 4 L 156
6606 003
0,803

26 4 L 170
Hilbringen -
Mechern                

6505 010 6505 014 195 10,000 1.950

27 4 L 176                        6405 303 6505 033 90 15,000 1.350

28 4 L 366                        6407 062 6407 089 285 20,000 5.700 1 - 2

Schattertrich -
Limbach

Mettlach - Weiße Mark

Abg. L 149 - Wadern

OD Beckingen

Abg. B 268 - Limbach

Dillingen - Diefflen

22-0222SU Los4 Schutznetze Bund_Land

Rückschnitt an Hangsicherungsnetz:

In den unten aufgeführten Bereichen der ist der Gehölzrückschnitt der Gehölzbegleitfläche durchzuführen.
Hangsicherungsnetze sind an steinschlaggefährdeten Abhängen oder Böschungen meist in aufliegender Bauweise verbaut. Es han-
delt sich in der Regel um stark-verzinkte Drahtgeflechte, die mit Felsankern fixiert sind.
Das Netz darf durch die Maßnahme nicht beschädigt werden.
Folgende Hangsicherungsnetze werden freigeschnitten:

Über die Benutzung gemeindeeigener oder privater Zufahrtsmöglichkeiten und ihre Belastbarkeit hat sich der Auftragnehmer vorher
bei dem Wegeeigentümer zu erkundigen bzw. mit denselben eine entsprechende Vereinbarung abzuschließen.
Für die Kalkulation eines Angebotes und die Ansicht ortstypischen Erfordernisse bei der Wahl der Gehölzrückschnittsysteme (bei-
spielsweise Seilkranbringung, Hubsteigereinsatz usw.) wird eine Ortseinsicht empfohlen.

682,5075 5-16 m

29        4 L170 Rehlingen - Fremersdof            6606 004    6505 010 685         1 - 2

B 268

6606 003
0,903

100 m 2.500 m 5-15 m




